Betriebsvereinbarung

zwischen der

Geschäftsleitung der XXXXX KG

und dem

Betriebsrat der XXXXX KG

wird folgende Vereinbarung über die Einrichtung von Gesundheitszirkeln sowie über die Durchführung von gesundheitsförderlichen Gesprächen / Präventionsgesprächen abgeschlossen:

1.
Präambel

Diese Vereinbarung wird im Rahmen der "We all take care" - Initiative abgeschlossen, um unserer gemeinsamen Verantwortung für den Erhalt der Gesundheit aller Beschäftigten gerecht zu werden. Der Erfolg von gesundheitsförderlichen Maßnahmen ist im Wesentlichen von einer vertrauensvollen und offenen Gesprächskultur abhängig. Diese einzuhalten sind alle Beteiligten verpflichtet. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, sich in den Veränderungsprozess Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz mit einzubringen.

2.
Geltungsbereich

Diese Vereinbarung gilt im Sinne des BetrVG für alle Beschäftigten der XXXXX KG am Standort .XXX

3.
Gesundheitszirkel

Es werden bereichsweise Gesundheitszirkel eingerichtet, deren Aufgabe ist es, Informationen aus dem jeweiligen Zuständigkeitsbereich zum Thema Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz aufzubereiten. Die Gesundheitszirkel  erarbeiten Vorschläge und informieren das jeweilige GLS-Mitglied, beziehungsweise stimmen die Vorschläge ggf. mit diesem ab. Die Umsetzung genehmigter Veränderungen wird von den Gesund-heitszirkeln nachgehalten. Die Mitglieder der Gesundheitszirkel informieren die Mitar-beiter ihres Bereichs über die aktuellen Themen, beispielsweise in den Mitarbeiter-Gruppengesprächen oder in Form von Aushängen. 

Die Aufgaben der bisherigen Arbeitsgruppen für Arbeitssicherheit (AfA B) gehen auf die Gesundheitszirkel über.

Die Gesundheitszirkel setzen sich meisterbereichsweise wie folgt zusammen:

1 bis 3 Mitarbeitervertreter, 1 Betriebsratsmitglied, Meister und sofern gegeben 1 Schichtführer.

Die Gruppe bestimmt einen Sprecher und erstellt ein Protokoll der Sitzung, welches auch an das zuständige GLS-Mitglied weitergeleitet wird.

Fallweise können die Gesundheitszirkel zur Klärung einzelner Sachverhalte weitere Fachfunktionen wie Sicherheitsfachkraft, Arbeitsmedizinischer Dienst, Ingenieurtechnik  u.a. hinzuziehen.

Die Gesundheitszirkel tagen i.d.R. alle zwei Monate.

Die Arbeit im Gesundheitszirkel ist Arbeitszeit. Die Sitzungen finden im Rahmen der Gleitzeit vor oder nach der Schicht statt.

Die Bestimmung der Mitarbeitervertreter findet auf freiwilliger Basis statt.

Die Einbindung der Gesundheitszirkel in die Organisationsstruktur der XXXXX KG ist aus der Anlage 1 ersichtlich.

4.
Arbeitsgruppe Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz

Die Arbeitsgruppe Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz  besteht aus den Sprechern der Gesundheitszirkel, den FBL bzw. Abteilungsleiter, zuständiges GLS-Mitglied Fachkraft für Arbeitssicherheit, einem Vertreter der Personalabteilung und zwei Vertretern des Betriebsrates. Bei Bedarf sollen zusätzliche Teilnehmer, z. B. des werksärztlichen Dienstes, der Krankenkasse, der Berufsgenossenschaft, von betroffenen Abteilungen oder die Vertrauensperson der Schwerbehinderten Menschen eingeladen werden.

Die Aufgaben der Arbeitsgruppe sind die Kontrolle der Umsetzung von Maßnahmen in den Bereichen Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung. Wichtige Aufgabe ist weiterhin die Diskussion und Initiierung bereichsübergreifender gesundheitsfördernder Projekte.

Die Arbeitsgruppe tagt einmal pro Quartal, bzw. bei zusätzlichem Bedarf.

Die Entscheidungen über durchzuführende Maßnahmen sollen einvernehmlich getroffen werden. Bei der Durchführung der Maßnahmen sind die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates zu berücksichtigen.

5.
Informationsgespräch nach Abwesenheit

Mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die abwesend waren, wird ein kurzes Informationsgespräch geführt. Verantwortlich für die Durchführung des Gespräches ist der direkte Vorgesetzte.

Gesprächsinhalte sind neben der Begrüßung, Informationen über alle relevanten Änderungen (Qualität, Abläufe, Verfahren, betriebliche Regelungen usw.) und im Falle krankheitsbedingter Abwesenheit, die Nachfrage über das Befinden des Mitarbeiters. 

Auf Wunsch des Mitarbeiters oder des Vorgesetzten kann nach krankheitsbedingter Abwesenheit einvernehmlich ein ausführlicheres gesundheitsförderliches Folgegespräch vereinbart werden.

6.
Gesundheitsförderliches Gespräch

Dieses Gespräch ist ein Angebot an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um mögliche krankmachende Ursachen aus dem Arbeitsumfeld zu erfahren und ggf. durch deren Beseitigung die Gesundheit zu fördern.

Das Gespräch hat keinen Sanktionscharakter. Erkenntnisse aus dem gesundheitsförderlichen Gespräch können in ein Präventionsgespräch eingebracht werden.

Die Durchführung dieses Gespräches liegt i. d. R. in der Verantwortung des Vorgesetzten, es sei denn, dass die betroffene Mitarbeiterin oder der betroffene Mitarbeiter einen anderen Ansprechpartner wünscht. 

Der Betriebsrat ist bei diesen Gesprächen hinzuzuziehen, es sei denn, die betroffene Mitarbeiterin oder der betroffene Mitarbeiter lehnt dies ausdrücklich ab. Darüber hinaus können im Bedarfsfall auch weitere unterstützende Funktionen wie z.B. werksärztlicher Dienst, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Personalfunktion u.a. hinzugezogen werden. 

Inhalt dieser Gespräche ist unter anderem der Abgleich der Arbeitsbedingungen unter Einbeziehung der vorliegenden Gefährdungsanalyse, mögliche Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, bzw. mögliche gesundheitsförderliche Änderungen in Ablauf und Organisation, um z. B. auch eine etwa noch notwendige Rehabilitation zu fördern. Ergänzend können Informationen über mögliche interne bzw. externe Gesundheitsförderungs- und Präventionsprogramme als Gesprächsinhalte mit einbezogen werden. Falls dies aus gesundheitlichen Gründen sinnvoll ist, kann auch, im gegenseitigen Einvernehmen, über die Möglichkeit eines evtl. auch zeitlich befristeten, Tätigkeits- oder Arbeitsplatzwechsel gesprochen werden. Fragen nach Art und Umfang von aktuellen oder früheren Erkrankungen müssen nicht beantwortet werden. In den gesundheitsförderlichen Gesprächen dürfen gegenüber der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter keine Beschuldigungen, Vermutungen oder Androhungen von arbeits-rechtlichen Konsequenzen erhoben werden. Die Gesprächsinhalte werden in einer Gesprächsnotiz (Anlage 2) zusammengefasst. Diese Notiz wird an die Gesprächsteilnehmer verteilt. Gegebenenfalls erhält die Arbeitsgruppe "Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz" - unter Umständen auch auszugsweise - eine Kopie dieser Notiz zur weiteren Bearbeitung. Die Vertraulichkeit ist zu gewährleisten.

7.
Präventionsgespräch

Ein Präventionsgespräch kann sich aus einem gesundheitsförderlichen Gespräch ergeben.

Bei krankheitsbedingtem Ausfall von mehr als 30 Arbeitstagen oder mehr als vier Erkrankungszeiträumen bzw. mehreren Erkrankungszeiträumen in Verbindung mit arbeitsfreien Tagen in den letzten 12 Monaten, führen die verantwortlichen Vorgesetzten, ggf. unter Hinzuziehung der Personalfunktion ein Präventionsgespräch. Von solchen Gesprächen sind allerdings folgende Sachverhalte ausgeschlossen: Klinikaufenthalte, Arbeitsunfälle, Suchterkrankung, Langzeitkranke auf Grund ein und derselben Erkrankung. In diesen Fällen wird bei Rückkehr ein Informationsgespräch nach Abwesenheit geführt.

Der Betriebsrat ist zum Präventionsgespräch hinzuzuziehen.

Ziel dieses Gesprächs ist es, gemeinsam mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter zu klären, ob Ursachen im Arbeitsumfeld oder sonstige Ursachen vorliegen, die vom Arbeitgeber beeinflusst werden können. Falls arbeitsbedingte Ursachen wie z.B. physische oder psychische Ursachen in Betracht kommen, werden diese, und mögliche Maßnahmen in einer Gesprächsnotiz (Anlage 2) aufgenommen.

Die Arbeitsgruppe Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz wird ggf., unter Umständen auch auszugsweise, hierüber in Kenntnis gesetzt, bzw. mit der weiteren Bearbeitung beauftragt.

8.
Terminierung der Gespräche

Die Informationsgespräche nach Abwesenheit sollen am Tag der Arbeitsaufnahme, die 

gesundheitsförderlichen Gespräche sollten ebenfalls möglichst zeitnah zur Arbeitsaufnahme erfolgen. Bei einem Präventionsgespräch erhalten die betroffenen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter eine angemessene Zeit, um sich auf das Gespräch vorzubereiten. Mit der schriftlichen Einladung zu diesem Gespräch erhalten die betroffenen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter Information über den Grund des Gesprächs.

9.
Qualifizierung der Vorgesetzten

Die Vorgesetzten werden hinsichtlich der Führung der Gespräche qualifiziert. Ziel und Umfang der Qualifikation sind mit dem Betriebsrat zu vereinbaren.

10.
 Auswertung krankheitsbedingter Abwesenheiten

Zur Umsetzung von Pkt. 7 dieser Betriebsvereinbarung und um möglichst frühzeitig Maßnahmen zur Gesundheitsförderung ergreifen zu können, muss eine Auswertung krankheitsbedingter Abwesenheiten erfolgen. Diese Auswertung wird von einer Personalfunktion durchgeführt. Der Betriebsrat ist über den aktuellen Stand krankheitsbedingter Abwesenheiten regelmäßig zu informieren.

11. Schlussbestimmungen

Diese Vereinbarung tritt am xx.xx.xxxx in Kraft. Sie kann mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden ohne eine Nachwirkung zu entfalten. Kündigung und Änderung dieser Vereinbarung bedarf zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

XXXXX, den xxx

__________________________                           ______________________________

Geschäftsleitung



          Betriebsrat


XXXXXXXX KG

       


   XXXXXXXXX KG

Anlagen:

- Anlage 1,  Organisation Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz 

- Anlage 2,  Formular Gesprächsnotiz

